
Tenor

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen
aus der Richtlinie 2002/74/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie
80/987/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zah-
lungsunfähigkeit des Arbeitgebers verstoßen, dass es nicht alle
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie nachzukommen, fristgerecht erlassen hat.

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten.

(1) ABl. C 56 vom 10.3.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 29. No-
vember 2007 — Kommission der Europäischen

Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-34/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/109/EG — Langfristig aufenthaltsberechtigte Dritt-

staatsangehörigen — Nicht fristgerechte Umsetzung)

(2008/C 22/26)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: M. Condou-Durande)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter:
C. Schiltz)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend
die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Dritt-
staatsangehörigen (ABl. 2004, L 16, S. 44) nachzukommen

Tenor

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom
25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen verstoßen, dass es
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen, nicht fristgerecht erlassen hat.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten.

(1) ABl. C 69 vom 24.3.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 6. Dezember
2007 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-57/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/86/EG — Recht auf Familienzusammenführung —

Keine fristgerechte Umsetzung)

(2008/C 22/27)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: M. Condou-Durande)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter:
C. Schiltz)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das
Recht auf Familienzusammenführung (ABl. L 251, S. 12) nach-
zukommen.

Tenor

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. Septem-
ber 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung ver-
stoßen, dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erfor-
derlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist erlassen hat.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten.

(1) ABl. C 95 vom 28.4.2007.
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